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Allgemeine Vertragsbestimmungen 
Die Anmeldungen werden nach den gewünschten Anforderungskriterien geprüft. Interessenten 
mit entsprechenden fachlichen und hippologischen Voraussetzungen erhalten eine schriftliche 
Zusage für einen Kursplatz. Zusätzlich erhalten sie die Angaben der Bankverbindung, um die 
Kursgebühr zu überweisen. Sobald die Einzahlung erfolgt ist, spätestens bis 30 Tage vor 
Kursbeginn, wird der Kursplatz definitiv reserviert. Kursprogramm sowie Teilnehmerliste 
werden ca. 3 Wochen vor Kursbeginn zugestellt.  
 
 
Bei zu geringer Beteiligung oder aus anderen dringenden Gründen behalten wir uns vor, den 
angekündigten Ausbildungskurs bzw. ein Modul abzusagen oder ein späteres Kursdatum 
vorzuschlagen. Bei Absage eines Kurses durch die FAI werden die bereits bezahlten Kurskosten 
vollumfänglich zurückerstattet. Weitere Schadenersatzansprüche sind jedoch ausgeschlossen.  
 
 
Abmeldungen müssen schriftlich vorgenommen werden und die FAI behält sich vor, bei 
Annulation folgende Gebühren zu berechnen: 
 

• bis 2 Monate vor Kursbeginn   Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.-  

• bis 1 Monat vor Kursbeginn 30% der Kosten 

• bis 2 Woche vor Kursbeginn 50% der Kosten 

• ab 5 Tage vor oder während des Kurses  100% der Kosten 

Bei Annulation durch unverschuldete Situation wie Krankheit, Unfall oder andere Härtefälle 
entscheidet die FAI. 
 
Die Aushändigung des Fähigkeitsausweises setzt einen alle Ausbildungstage umfassenden 
Kursbesuch voraus. 
 
Die Kursteilnehmer verfügen über eine eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
 
Bei Streitigkeiten gilt das Schweizerische Recht. Der Gerichtsstand befindet sich in Basel. 
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